
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1992/5/14 15Os50/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.05.1992

Norm

StGB §10

Rechtssatz

Nothilfe ist nicht nur zugunsten naher Angehöriger, sondern auch zugunsten von Personen entschuldbar, denen zu

helfen sich der Täter unwiderstehlich genötigt fühlt (hier: Abweichung des Piloten von der Flugstrecke, um erkranktem

Fluggast zu helfen).

VwGH vom 24.11.1965, Z 619/64 Slg (A) Nr 6504

Entscheidungstexte

15 Os 50/92

Entscheidungstext OGH 14.05.1992 15 Os 50/92

Vgl auch; Beisatz: Zugunsten von Individualrechten dritter Personen ist Nothilfe zulässig. (T1)
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